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pflìchîe, auf den Fall wenn der eine oder die

andere in Dürftigkeit und Armuth gerathen sollte.

5. Die Verwaltungsbehörde wird untersuchen und der

vollziehende» Gewalt Bericht erstatten, ob diejenige
Gemeinde die den Fremde» i» ihr Heymaihiccht
aufnehme» will, vermögenshalb im Stande sey,

denselben und die Seinigen, im Fall der Ver-

armimg, zu verpflegen.

6. Wenn die vollziehende Gewalt auf dsisen Bericht
hin, dem Fremde» das helvetische Bürgerrecht zu

erthcllen gut findet, so soll die Gemeinde, welche

ihn in ihr Hcymakhrccht aufgenommen, dessen dc-

richtet, und fie aufgefodcrt werden, seinen Hey-
machrechts- oder Bürgerbrief auszufertigen und
der Vollziehnngsbehörde zu übersenden.

7. Wenn dieses geschehen, so soll auch der Natnra-
lisationsact ausgefertigt, und dem Fremden gegen

förmliche Verzichtleistung auf jedes Land oder Bür-
gerrecht un Ausland, und nach geleistetem Bür-
gereid in die Hände des Präsidenten der Vollzie-
hungsbehörde, beyde Acten zugestellt werden.

Für die Ausfertigung des Naluralisationsacts hat
der Fremde zu bezahlen ;z Franken, die jedoch

nach den Umständen ganz oder zum Theil er-

lassen werden können.

8. Von den Vorschriften der obigen Artikel find ans-

genommen diejenigen Fremden, die unmittelbar
von der gesetzgebenden Gewalt, aus Gründen aus-

scrordentlichcr Verdienste um die Menschheit oder

um das Wohl des Vaterlands, in das helvetische

Bürgerrecht aufgenommen werden.

Ein besonderes Gesetz wird über den Stand der auf
diefe Weise angenommenen Fremden, in Be-
ziehnng auf ein besonderes Heymalhrecht ver-
fügen.

9. Gegenwärtiges Gesetz, durch weiches die durch
das Gesetz vom 8. Ienner >8o> verordnete Ein-
steilung der Aufnahme der Fremden ins helvetische

Bürgerrecht zurukgcnomrnen ist, soll gedrukl, öf-

fentüch bekannt gemacht, und an gewohnten Orten
augeschlagen werden.

(Die Fortsetzung folgt.)

Weitere voll der zu Revision des Munizl-
paUtätsgefetzes '.mdergeseztm Commiß-cm
des gesezqevcudm Rüths/ vorgetragene
Gesetzvorlage.

G e se êzv 0 rfchla g I! bcr dcn Bey tr a g de e
Ei njaijen zu den O r l 6 p 0 i i z e y a u ss

gade n.

Der gesetzgebende Rath,
Nach Anhörung seiner zu Revision des M-inizipali-

täto.Gesetzes^ »iedergesezten Commißion;
In Erwägung, daß es der Gerechtigkeit und Bis.

ligkcit angemessen ist, daß sowohl die Bewohner mies
Gemeinderachsbezirkes, die nicht Ortsbürger sind, als
aber die, so ohnein dem Gemeindcratbsbezirk zu wob-
neu, in demselben ordentlicher Welse einen Gewerd rà
ben, sur den Genuß der Slcherhcirs- und Bequemiich.
keitsanstalten, deren Unkosten nach dem Gesetz v m
allein der Ortsgemeinde auffallen einen mit den ge»
messenden Vortheilen in billigem Verhältnisse stchendew
Beytrag in die Kasse der Ortsgemeinde abzuliefern vec-
pflichtet werden;

In fernerer Erwägung, daß die Art und Weise?
wie dieser Beytrag festgesezt werden soll, nicht der Will»
kür des Gemeinderarhs oder der Generà-sammlm g
der Ortsbürger überlassen werden darf, sondern durch
das Gesetz ihre Bestimmung erhalten muß;

beschließt:
l. Alle und jede Personen, dje in einem Gemeinde

ralhSbezirk wohnen, ohne in demselben heymathrechtig
oder nach dem Art. des Besitzes vom
mit einem Grimveigenlhum angesessen zu seyn, welche
eine eigene Haushaltung führen oder einen Gcwerb auf
Rechnung treiben, sind unter dem Namen von E-mai-
scngchüyr zu einem jährlichen Beytrag andieOrtsgt«
mcilttkasse verpflichtet.

Von dieser Beytragspfiicht find ausgenommen 5
die geistlichen und weltlichen Beamten, weiche kr a fr
ihres Amts in dem Eemeindrathsbezirk wohnen mögen?
während der Dauer ihrer Amtszeit, ferner,die Reisenden,
endlich diejenigen, weiche der Gemeindrath ans besinn,
dern Gründen von derselben loszusprechen gntfindcn wird»

Die Venvaltungskammer des Canton» wird auf
den Vorschlag und Bericht der Gemelndrräthe den Ve»
trag der Einsassngcbühr bestimmen.

». Diese Bestimmung wird cinestbeils nach Maßgabe
der Vorlhe-Ie geschehen, die der Aufenthalt in demGe-
Metndcralhsdez-rk in Rüksicht ans Sicherheit Bequem-
lichkett und Leichtigkeit des Erwerbs überhaupt, und irr

' Rüksicht ans eine» bestimmten Gcwerb oder anderweit!«
gen Vortheil insbesondere gewährt, andermheils dann
krach Maßgabe der Beyträge, die die Ortsgemeinde
es sey mittelst des Ertrags der Orlsgememogmer, ovdV
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durch wirkliche Steuern, zu Bestreitung der B-dursnisse

der Ortsvolizcy leistet. Zu dem Ende Men die Em-

sassn claßirt, und für jede Classe ein nach diesen Rük-

sichren bestimmter Beytrag fcstgcsezt werden; jedoch kann

der Beytrag der höchsten Classe die Summe von dreyßig

Franken nicht übersteigen, nech soll der der niedersten

Classe weniger als drey Franken seyn.

Alle fünfJahre soll die Festsetzung der Einfassen-

gebühr rcvidirt, und nach Maßgabe der veränderten

Umstände abgeändert werden.

6. Der Gemeinderath wird jedem beytragsvsiichtigen

Einfassen nach Maßgabe der Art feines Erwerbs die

Ciasse anweisen, in welcher er feme Gebühr entrichten

so», und sollen dieselben gehalten seyn, ohne weiters

die ihnen nach d-esser Anwssfung auffallende Gebühr zu

b zahlen; wobey ihnen iedoch nachwerts unbenommen

bllibt, über die angewiesene Classe bey dem Gemein-

berath, und falls derselbe ihren Vorstellungen kein gün-

stiges Gehör geben wollte, bey der Verwaltnngskammer
ssel, zu beschweren da ihnen dann, wenn sie gegründet

befunden würden, das zuviel Bezahlte vergütet wer-

den soll.

7. Die Einsassengebühr soll halbjährlich zum voraus

bezahlt werden, und ist i.wcilcn auf i. Ienner und i.
Hemn, und in der Zwischenzeit vom Augenblik an, wo

jemand sich, in dein Gememderathsbczirk niederlaßt,

fällig. Die Gcmemderäthe werden zu ihrer Beziehung

einen oder mehrere Tage festsetzen, und solche bekannt

machen lassen.

8. Welcher Beytragspflichtige zur bestimmten Zeit

seine Gebühr nicht bezahlt, soll vor allem aus gewarnt

werden; und falls diese Warnung fruchtlos wäre, und

erinnert 14 Tagen nicht bezahle» würde, mag der Ge-

memdcrath entweder nach dem Gesetz vom >. Heumon.

1-99, die Beziehung der Abgaben betreffend, gegen

ihn verfahren, oder ader dcnsilbm zu uncingestellicr

Fortweisnng aus dem Gemcinderalhsbezirc déni Geniein-

deammann verleiden.

9. Mittelst dieser Gebühr sollen die Einfassen von

jedem fernern Beytrag an die Kosten der Ortsvolizey,
mit Ausnahme jedoch der vcrsönlichcn Dienstleistungen,

die sie gleich den Ortsbürgern zu tragen haben, cmho-

den seyn.

10. Zu einem jährlichen Beytrag in die Ortsgemein-

dccassn sollen ferner gehalten ftvn, alle diejenigen Per-

soncn die weder in dem GememdrathSbezirk hermalh-

rechtig sind, uoeh darin woynen; allein, nichts desto-

weniger m dcuss'ihen an einem bestimmten Ort einen
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ordentlichen Gewerb treiben, Magazin, Stand,
Werkstätte, halten).

il. Sind luden Gemeinden, wo Jahrmärkte gehal«
ten werden, von dieser Veytragspßjchl ausgenommen:
die Krämer und Handwerksleuie, weiche dieselben besu-
chen, während der Dauer des Jahrmarkts.

-a. Diese Beyträge werde» auf den Bericht des Ge-
meinderaths durch die Verwaltungskammer des Cantons
auf die im A".. 4. vorgeschriebene Weise bestimmt, jedoch
kann der Beytrag der höchsten Classe die Summe der
fünfzehn Franken nicht übersteigen.

Diese festgesetzte Bestimmung ist gleichfalls alle
fünf Jahre einer Ncvistion unterworfen.

14. Der Gemeinderath wird jeden im Fall deS roten
Art. sich befindenden Bürger in eine der bestimmten
Slenerclassen ordnen, da dann derselbe ohne weiters
die dieser Class- auferlegte Steuer bezahlen soll ; wobey
ihm iedoch nachwerts unbenommen bleibt, über die ihm
angewiesene Classe bey dem Gemeinderalh, und falls
derselbe nicht eintretten würde, bey der Verivaltungs,
kammer Vorstellungen einzureichen, da ihm denn, falls
seine Beschwerten gegründet befunden würden, das
zuviel Bezahlte vergütet werden soll.

15. Diese Gebühr soll halbjährlich voraus bezahlt
werden, und ist jcweil n ans den 1. Ienner und 1.
Heumonat, und in der Zwischenzeit von dem Zeitpunkt
an, wo jemand in einem Gememderachsbezirk, in wel-
chem er nicht wohnet, einen besteuerten G.nverb zu
treiben anfängt, fällig.

Sie wird auf diejenige Zeit erlegt, welche der Ge-
meinderalh jeweilen festsitzen wird.

16. Wer im Fall ist, die Gewerbsgebühr zu bezahlen,

uno solche nicht zur bestimmten Zeitentrichter, verfallt
in eine Busse von einem Franken, und in cine Gcldbuss,
die den vierfachen Werth der Gewerbsgebühr nicht über-
steigen darf, und mit Verschliessung des Magazins,
Stand oder Werkstätte îc. begleitet seyn kann.

Die Gewerbsgebühr sowohl als die alifällig ansge-
sprochenen Bussen sollen nach dem Gesetz vom 1. Heu,.,.

1799, die Beziehung der Abgaben bttrcssend, einge-

trieben werden.

18. Jedem, der die Gewerbsgebühr bezahlt hat.,

soll ein mit dem Siegel des Gemrinteraths oder des

Gemeindeammanns versehener Empsaugschcin zugestellt

werden, welcher den Polizeybcanuen jedesmal, wen»»

es begehrt wird, vorgewiesen werden soll.

19. Der 8. Art. deS Gsstz s über die Bürgerrechte

vom r;. Hscnung 17?? ist hicmit zunikgenommen.


	Weitere von der zu Revision des Munizipalitätsgesetzes nidedergesetzen Commission des gesezgebenden Raths, vorgetragene Gesetzvorschläge

